
105

Joachim Schäfer

„Es wäre besser, wenn Sie Ihre Fakultät nicht 
mit dem Genannten belasten würden“
Die NSDAP verhindert die Habilitation des Rechtshistorikers. Otto Gönnen-
wein an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg

Einleitung

Im Juni 1940 geht bei dem „Herrn Obmann der Rechtswissenschaftlichen Fakultät 
Heidelberg“ das vom 11. Juni 1940 datierende Schreiben des Oberbürgermeisters Dr. 
Otto Gönnenwein in Schwenningen am Neckar ein, mit dem dieser um „Zulassung 
zur Habilitation an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät“ nachsucht. Dem Gesuch 
sind beigefügt ein ausführlicher 1 Lebenslauf, ein vorläufiges Zeugnis der rechtswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen über die Erlangung der juristischen 
Doktorwürde, der wissenschaftliche Aufsatz „Das Normenprüfungsrecht der Verwal-
tungsbeamten und die Grenzen der Gehorsamspflicht“2 sowie als Habilitationsschrift 
das Buch „Das Stapel- und Niederlagsrecht“.3

Wer ist dieser Oberbürgermeister Dr. Otto Gönnenwein in Schwenningen?4

Otto Gönnenwein wird am 16. Mai 1896 in Heilbronn am Neckar geboren. Nach der 
Reifeprüfung am dortigen Karlsgymnasium, heute Theodor-Heuss-Gymnasium, stu-
diert er ab dem Wintersemester 1914 /15 an den Universitäten Tübingen und Heidel-
berg5 Rechtswissenschaft. In Heidelberg legt er indessen den Schwerpunkt seines Stu-
diums auf Wirtschaftswissenschaften und allgemeine Geschichte und promoviert 
im Juli 1917 bei Eberhard Gothein6 magna cum laude mit der Arbeit „Württemberg 
und die Vereinheitlichung des deutschen Eisenbahnwesens“7 zum Dr. phil. Nach den 
in Württemberg abgelegten Ersten und Zweiten Höheren Justizdienstprüfungen tritt 
Gönnenwein in den württembergischen Verwaltungsdienst ein und ist 1930 stellver-
tretender Landrat in Heilbronn. Am 5. Mai 1930 wird er zum Oberbürgermeister von 
Schwenningen gewählt und hat dieses Amt, 1946 wiedergewählt, bis 1948 inne. Seit 
dem Studium in Heidelberg ist er seinen Heidelberger akademischen Lehrern und 
der Universität selbst sowie der in Heidelberg ansässigen Forschungsstelle des Deut-
schen Rechtswörterbuchs8 in besonderem Maße verbunden. Als Referendar nimmt er 
an Seminaren teil, die der zu dieser Zeit in Heidelberg lehrende Rechtshistoriker Hans 
Fehr9, teilweise gemeinsam mit Eberhard Freiherrn von Künßberg 10, abhält.11 Von Hans 
Fehr erhält er die Anregung, sich mit dem Stapel- und Niederlagsrecht 12 wissenschaft-
lich zu befassen. Er hat auch bis 1924 ein erstes Manuskript fertiggestellt 13. Die weitere 
Bearbeitung des Themas läßt er wieder fallen. Denn, die Unzulänglichkeit einer 1910 
zu diesem Gegenstand erschienenen Dissertation 14 erkennend, sieht er, dass er „ange-
sichts der Schwierigkeiten, an die wichtigsten Quellen heranzukommen, [sein] Vor-
haben aufgeben oder seine Durchführung hinausschieben [muss]“ 15. Als ihm ab 1934 
neben seinen Pflichten als Oberbürgermeister hinreichende Zeit dafür bleibt, nimmt 
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Gönnenwein Forschungen zu diesem Rechtsinstitut auf und steht dabei in wissen-
schaftlichem Austausch mit von Künßberg.16 Dieser macht ihm die Materialien des 
Deutschen Rechtswörterbuchs zugänglich.17 Dort reicht er seinerseits Beiträge ein.18 
Die dann 1939 erscheinende Schrift „Das Stapel- und Niederlagsrecht“ widmet er Hans 
Fehr als seinem „verehrten Lehrer der deutschen Rechtsgeschichte“. Die in Heidelberg 
begründete wissenschaftliche und dann auch freundschaftliche Beziehung der beiden 
Gelehrten dauert bis zum Tod Hans Fehrs im Jahre 1961.19

Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren

Nachdem Gönnenweins Habilitations-
schrift bei Böhlau in Weimar erscheint, 
steht einem Antrag auf Zulassung zur 
Habilitation in der Juristischen Fakultät 
noch entgegen, dass er bislang nicht die 
Würde eines Doktors der Rechte hat. Diese 
erwirbt er am 11. Juli 1940 an der Univer-
sität Tübingen mit einer Dissertation über 
„Die Freiheit der Flussschifffahrt“. Partei-
stellen sind an dem Promotionsverfahren 
nicht beteiligt; es verläuft ohne Pro-
bleme.20 

In der Zwischenzeit, und noch bevor 
„Das Stapel-und Niederlagsrecht“ im 
Druck erscheint, fühlt Gönnenwein in Hei-
delberg vor, wie wohl ein noch einzurei-
chendes Habilitationsgesuch dort aufge-
nommen werden würde. Die Juristische 
Fakultät erreicht der von Gönnenwein 
nicht unterschriebene Durchdruck eines 

auf den 5. April 1939 datierten Lebenslaufs.21 Er enthält nur eine Beschreibung seines 
bisherigen beruflichen Werdegangs. Am Ende ist in Gönnenweins Handschrift ein Hin-
weis auf das bevorstehende Erscheinen der Habilitationsschrift „Das Stapel- und Nie-
derlagsrecht“ angefügt. Ein Begleitschreiben oder ein sonstiger Hinweis, warum und 
wie der Durchdruck zu den für das spätere Habilitationsverfahren von der Fakultät 
angelegten Akten22 gelangt, findet sich nicht. Allein wann dieses Exemplar des Lebens-
laufs die Fakultät in Heidelberg erreicht, nämlich vor dem 8. Juni 1939, lässt sich näher 
eingrenzen. Denn auf ihm ist von Dekan Hermann Krause23 handschriftlich vermerkt: 

„v. Künßberg kennt ihn seit 15 Jahren
solide Arbeit. 
hat bei Fehr gearbeitet
Gastvorlesung (Vortrag)
Anfrage auf Grund des Buches“

Die gedruckte Ausgabe der Habilitations-
schrift von Otto Gönnenwein, 1939 (Privat
besitz des Autors)
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Und bereits in ihrer Sitzung vom 8. Juni 1939 beschließt die Fakultät unter Vorsitz von 
Dekan Hermann Krause: „Oberbürgermeister Gönnenwein in Schwenningen soll gele-
gentlich von der Fakultät zu einem Vortrag aufgefordert werden.“24

Ob Gönnenwein diesen Vortrag halten kann, lässt sich aus den Quellen nicht 
erschließen. Er unterbleibt wohl; andernfalls würde ihn Gönnenwein im späteren Habi-
litationsverfahren vermerken. Es gibt noch nicht einmal Hinweise darauf, ob Gönnen-
wein von dem Beschluss der Fakultät jemals erfährt. Jedenfalls wird Gönnenwein auf 
diese Weise der Fakultät als Wissenschaftler bekannt. Hermann Krause, selbst Rechts-
historiker, der im späteren Habilitationsverfahren ab 1942 den zum Kriegsdienst einge-
zogenen Dekan Eugen Ulmer als Prodekan vertreten wird, bildet sich bereits jetzt eine 
erste Meinung. Diese wird Krause später veranlassen, das Buch als eine wissenschaft-
liche Leistung zu bezeichnen, „die für eine Dozentur ohne Zweifel die Grundlage geben 
würde.“25 Er wird sich aus eigener Kenntnis hinter die Gönnenweins wissenschaftliche 
Fähigkeiten zweifellos bejahenden Gutachten stellen26 und Gönnenweins Habilita-
tion im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen. Dies ist deshalb für Gönnenwein 
wichtig, weil gegen das Votum des Rechtshistorikers Hermann Krause, erst recht unter 
ihm als Dekan und geschäftsführendem Dekan, das Habilitationsgesuch eines Rechts-
historikers schon in der Fakultät kaum Erfolg gehabt hätte.

Positive Aufnahme des Habilitationsgesuchs Gönnenweins durch die 
Juristenfakultät. Einspruch des Dozentenführers.

Am 27. Januar 1940 besteht Gönnenwein an der Rechts- und staatswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Tübingen auf Grund der Dissertation „Die Freiheit der Fluß-
schiffahrt“ die Doktorprüfung mit der Note „sehr gut“.27 Noch bevor er der Univer-
sität Tübingen die vorgeschriebenen Pflichtexemplare liefern kann (die Dissertation 
ist gedruckt, aber noch nicht gebunden), beantragt er am 11. Juni 1940 die Zulassung 
zur Habilitation mit dem Versprechen, dass er den „Nachweis der erlangten [juristi-
schen] Doktorwürde […] bis zur wissenschaftlichen Aussprache nachbringen [werde].“ 
Die Eile, mit der Gönnenwein vorgeht, ist kaum äußerem Zwang geschuldet. Gönnen-
wein ist wohl eher ungeduldig, weil unzufrieden damit, dass er als Wissenschaftler 
„vollständig außerhalb des offiziellen Wissenschaftsbetriebs arbeitet, […] stets in der 
Gefahr, eigenbrötlerisch zu werden und den richtigen Zusammenhang mit anderen 
Forschern und deren Ergebnissen zu verlieren.“ 28 Anerkennung und wohlwollende 
Kritik des „offiziellen Wissenschaftsbetriebs“, die sein Stapel- und Niederlagsrecht 
erfahren,29 vermögen diesen Mangel nicht wettzumachen. 

Neben einem Hinweis darauf, dass sich der Fragebogen über seine „arischen 
Abstammung“ bei seinen Personalakten der Ministerialabteilung für Bezirks- und Kör-
perschaftsverwaltung in Stuttgart befinde, nimmt Gönnenwein, wohl die weitere Ent-
wicklung vorausahnend, in sein Gesuch auch die Bemerkung auf, dass die „arische 
Abstammung anläßlich meiner Neubestätigung im Amt im Jahre 1933 eingehend 
geprüft worden“ sei.30 Auf diese „Neubestätigung im Amt im Jahre 1933“ muss Gön-
nenwein mehrfach zurückkommen und mit ihr gegen die politischen Einwendungen 
des nationalsozialistischen Dozentenbundes argumentieren.
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In ihrer Sitzung vom 25. Juni 1940 prüft die Fakultät unter dem Vorsitz von Dekan 
Eugen Ulmer31 den Habilitationsantrag und bittet Hermann Krause,32 Freiherrn von 
Künßberg und Carl Brinkmann,33 Direktor des Instituts für Sozial- und Staatswis-
senschaften an der Universität Heidelberg um die Übernahme des Referats.34 Noch 
bevor die Gutachten vorliegen, sucht Gönnenwein Dekan Hermann Krause auf. Dieser 
scheint so sehr von dem Erfolg des Habilitationsgesuchs überzeugt zu sein, dass er 
Gönnenwein andeutet, man werde in der „‚wissenschaftlichen Aussprache‘ die Frage 
der Rezeption [gemeint: des Römischen Rechts] anschneiden.“�35

Freiherr v. Künßberg legt sein Gutachten bereits am 6. Juli 1940 vor. Er führt u.a. aus:
„Das Thema, zu dem es beinahe eine Bibliothek Literatur gibt, aus älterer und neuerer Zeit, 
ist noch nie so gründlich und so vielseitig angepackt worden, wie in diesem Buche. In lang-
jähriger Arbeit hat der Verfasser das weite und reiche Material zusammengetragen und hat 
es bis in die letzten Einzelheiten durchforscht und nachgeprüft. So konnte es ihm schließ-
lich glücken, den verwickelten Stoff zu entwirren und einleuchtend darzustellen. Das Buch 
dürfte für lange Zeit das abschließende Standardwerk dieser Materie bleiben. 
 […] Im Ganzen ist zu sagen, dass das schwierige Thema insofern glücklich gewählt ist, als 
der Verfasser sich ihm durchaus gewachsen zeigt. Im geschichtlichen Teil bewährt er sich 
als Historiker, im systematischen als Jurist. Es ist kein Wunder, dass die literarische Kritik 
es sehr günstig aufgenommen hat. Als Habilitationsarbeit ist das Buch in ausgezeichneter 
Weise qualifiziert.“

Carl Brinkmann hat, wie bereits erwähnt, das Stapel- und Niederlagsrecht schon in 
Schmollers Jahrbuch besprochen und schreibt in seinem Gutachten vom 9. Juli 1940, 
an Lob und guter Empfehlung noch über Freiherr v. Künßberg hinausgehend:

„Ich wiederhole hier gern, dass ich die Arbeit auch von meinem nationalökonomischen 
Fachstandpunkt aus für eine der besten und erfreulichsten Leistungen der letzten Jahre auf 
dem Gebiete der mittelalterlichen und neueren Rechts- und Wirtschaftsgeschichte halte. 
Mit einer Gründlichkeit und namentlich auch urkundlichen Genauigkeit, wie sie bei einem 
Schüler von Hans Fehr nicht anders zu erwarten, aber doch heute einigermaßen selten 
geworden ist, ist der Kreis der Stapelrechte nicht nur in zeitlich weitesten Umfange von 
den mittelalterlichen Anfängen bis zum allmählichen Erlöschen im Neunzehnten Jahrhun-
dert untersucht, sondern auch, was besonders erfreulich ist, in entsprechend weiter räum-
licher Erstreckung bis in die Niederlande und die Ostländer Ungarn, Böhmen und Polen, ja 
in einer kurzen rechtsvergleichenden Schlussdarstellung sogar bis nach Italien und Frank-
reich, England, Skandinavien und dem Osten.
[…] Es bezeichnet die Solidität und auch Wirtschaftliche Sachverständigkeit des Verfassers, 
dass er hinter den mannigfaltigen Verfallssymptomen der aus Zwangs- und Ausschlies-
sungsrechten sehr vielseitig zusammengesetzten Institution überall den ursprünglichen 
gesunden Kern staatswirtschaftlicher, vor allem verkehrswirtschaftlicher Ordnung gesehen 
und dargestellt hat.
Als Unterlage für eine Habilitation im Sinne alter und neuer Auffassungen und Bestim-
mungen kann ich das Buch daher von dem von mir vertretenen Fache aus als eine nach 
Gelehrsamkeit und Methode vollgültige, ja glanzvolle Leistung ansprechen.“

Einer Weiterführung des Habilitationsverfahrens stünde damit nichts im Wege. 
Indessen macht der örtliche „NSD-Dozentenbund und Dozentenschaft der Universität 
Heidelberg“ in der Person des „Dozentenführers“, des Zahnmediziners Karl Friedrich 
Schmidhuber36, der Fakultät und damit auch Gönnenwein einen Strich durch die Rech-
nung. Schmidhuber schreibt bereits am 15. Juli 1940 an Dekan Eugen Ulmer:

„In der Angelegenheit Dr. Gönnewein [das fehlende „n“ ist gestrichen], Schwenningen 
muss ich zu meinem Bedauern Unerfreuliches mitteilen. Seine Beurteilung seitens der 
Partei, in die er nicht aufgenommen werden kann, ist außerordentlich ungünstig. Ich habe 
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aus den mir vorliegenden Mitteilungen den Eindruck gewonnen, dass es besser wäre, wenn 
Sie Ihre Fakultät nicht mit dem Genannten belasten würden. Jedenfalls können wir seitens 
des Dozentenbundes seine Zulassung zur Habilitation kaum wünschen.“

Ende Juli 1940 sucht Gönnenwein, von Dekan Eugen Ulmer um eine Vorsprache 
gebeten, diesen in Heidelberg auf. Er eröffnet Gönnenwein, „dass angesichts der poli-
tisch gegen ihn vorliegenden Tatsachen das Habilitationsverfahren nicht fortgeführt 
werden könne.“ Gönnenwein erwidert, „dass wegen seiner Aufnahme in die Partei ein 
Verfahren bei dem Obersten Parteigericht in München schwebe. Er sehe aber ein, dass 
vorläufig seine Habilitation nicht stattfinden könne.“ Dekan Eugen Ulmer teilt dies 
Schmidhuber am 29. Juli 1940 schriftlich mit und stellt abschließend fest, dass das 
Habilitationsverfahren ruhe.

Dass der Dozentenführer Schmidhuber einer Habilitation Gönnenweins widerspre-
chen kann, findet, wie viele Unrechtsmaßnahmen unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft, seine Grundlage in einer allgemeinen Regel, hier der Reichshabilita-
tionsordnung vom 17. Februar 1939.37 Nach ihr ist, wie auch schon nach der von ihr abge-
lösten Reichshabilitationsordnung vom 13. Dezember 1934, mit der Habilitation keine 
venia legendi mehr verbunden38; sie unterscheidet zwischen der Habilitation zum Dr. 
habil. und der gesonderten späteren Erteilung der Lehrbefugnis (1934: Dozentur). Im 
Gegensatz zur Reichshabilitationsordnung von 1934 ist in der von 1939 bereits für den 
Erwerb des Dr. habil. in § 3 vorgesehen, dass die Habilitation deutschen Bewerbern nur 
erteilt werden darf, wenn diese die Voraussetzungen der §§ 25 und 26 des Deutschen 
Beamtengesetzes erfüllen. 
1934 ist lediglich bestimmt, 
dass zur Dozentur nur Per-
sonen zugelassen werden, 
die Beamte werden können 
( § 8 Reichshabilitations-
ordung 1934 ). In beiden 
Fällen bedeutet dies, dass 
ein Bewerber ab 1934 nicht 
zur Dozentur zugelassen 
werden, ab 1939 erst gar 
nicht die Würde eines Dr. 
habil. erlangen kann, der 
nicht „die Gewähr dafür 
bietet, dass er jederzeit 
rückhaltlos für den nati-
onalsozialistischen Staat 
eintritt“ (§ 26 Abs. 1 Nr. 3 
Deutsches Beamtenge-
setz). Wegen der Vorausset-
zungen des § 26 Abs. 1 Nr. 3 
DBG hat die Fakultät eine 

Schreiben des Dozentenführers Schmidhuber an den Dekan 
der Juristischen Fakultät mit der Ablehnung der Habilitation 
von Otto Gönnenwein aus politischen Gründen, 1940 (Univer-
sitätsarchiv Heidelberg)
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Äußerung des örtlichen Dozentenbundführers herbeizuführen (§ 4 Reichshabilitati-
onsordnung 1939).

Sowohl Gönnenwein als auch Dekan Eugen Huber sehen die „Äußerung des ört-
lichen Dozentenführers“ Schmidhuber als verbindlich an, auch wenn sie keinerlei 
Begründung enthält. Aber jedenfalls in Heidelberg ist man auch bereit, sich einer sol-
chen Einflussnahme der Partei zu öffnen. So schreibt Rektor Wilhelm Groh bereits am 
18. Juni 1935 an die Dekane:

„Wenn auch bei der Erteilung des Dr. habil. eine weltanschauliche Prüfung des Bewerbers 
nicht erforderlich ist, scheint es mir gleichwohl zweckmäßig, schon zu diesem Zeitpunkt 
eine vorläufige Klärung der Frage, ob der Bewerber für eine Dozentur in Betracht kommt, 
herbeizuführen. Ich empfehle daher den Herren Dekanen den Leiter der Dozentenschaft 
[i.e. den NS-Dozentenbundsführer] grundsätzlich zu hören, bevor der Antrag auf Verleihung 
des Dr. habil. gestellt wird.“

Am 29. Juli 1935 informiert Groh den Dekan der Juristischen Fakultät über die nach Prü-
fung einer Habilitationsschrift anzuberaumende wissenschaftliche Aussprache:

„Ich würde es für zweckmäßig halten, wenn zu den gemäß § 5 der Habilitationsordnung 
einzurufenden Sitzungen auch der Leiter der Dozentenschaft und der Leiter der Studenten-
schaft eingeladen würden.“

Gegenüber dem Badischen Ministerium des Kultus und des Unterrichts in Karlsruhe 
tritt der Rektor am 13. November 1935 für eine entsprechende Ergänzung der Reichsdo-
zentenordnung ein:

„[…] 3. Bedenklich ist, daß die weltanschauliche Prüfung des Bewerbers erst am Schluß 
des Verfahrens bei der Erwerbung der Dozentur erfolgt. [Dieses Verfahren solle dem nicht 
zugemutet werden, der am Schluß doch als] politisch, menschlich oder charakterlich unge-
eignet [abgelehnt werden müsse. Selbst dann, wenn von vornherein auf eine Dozentur ver-
zichtet werde, stelle sich die Frage,] ob die Verleihung der Würde eines Doktors habil. ohne 
Dozentur nur dann etwa ausgeschlossen ist, wenn der Bewerber vorbestraft ist usw., daß 
aber im übrigen jeder einen Anspruch auf Zulassung und Prüfung seiner Bewerbung […] 
hat.“

Zwar hat Rektor Groh in erster Linie den Bewerber im Auge, dem, wie bis 1939 also noch 
möglich, der Titel des Dr. habil. ohne Überprüfung seiner politischen Gesinnung erteilt 
werden konnte, dem aber wegen dieser die Dozentur versagt werden musste. Diesem 
sollten nicht mit dem Titel des Dr. habil. unnötige Hoffnungen auf eine Dozentur 
gemacht werden. Dem Vorstoß Grohs und den Schreiben an die Dekane liegt aber auch 
die Bereitschaft zu Grunde, dem Dozentenführer und der hinter ihm stehenden NSDAP 
breiteren Einfluss zu gewähren, als ihm bis 1939 formal zustand. Vor diesem Hinter-
grund kann dann 1940 der Dozentenführer sich erlauben, auch einem wie Gönnen-
wein wissenschaftlich bestens geeigneten Bewerber mit dürren Worten die Zulassung 
zur Habilitation zu verwehren und sich damit durchzusetzen. Die Fakultät versucht erst 
gar nicht, trotz dringendem Bedarf nach einem Vertreter der Rechtsgeschichte, eine 
Änderung der Haltung der NSDAP zu betreiben und überlässt dies Gönnenwein. Zwar 
gelingt es der Heidelberger Juristenfakultät immer wieder, bedeutende Gelehrte ohne 
Verdienste um die NS-Bewegung, wenn auch im Besitz eines Parteibuchs, zu berufen.39 
Das Votum des Dozentenführers gegen einen Wissenschaftler, der erst gar nicht in die 
Partei aufgenommen werden kann, lässt sich indessen nicht übergehen. Dies tut auch 
Dekan Eugen Ulmer nicht (gibt aber, wie sich zeigen wird, auf anderem Wege trotzdem 
seine Bemühungen um Gönnenwein nicht auf ). Auch Gönnenwein fügt sich zunächst.
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Das weitere Bemühen Gönnenweins um seine Zulassung zur Habilitation konzen-
triert sich bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft darauf, ein für ihn güns-
tigeres Votum der NSDAP herbeizuführen. Soweit Gönnenwein für ihn sprechende 
Gründe anführen wird, wird er verstärkt an eine 1933 durch die württembergische 
nationalsozialistische Regierung erfolgte Bestätigung im Amt des Oberbürgermeisters 
erinnern und seine bisherige Amtsführung hervorheben. Er wird darauf hinweisen, 
dass er das in ihn „gesetzte Vertrauen, [er werde sich] voll und ganz für den nationalso-
zialistischen Staat einsetzen, […] gerechtfertigt habe.“40 Mit anderen Worten: er wird 
versuchen, dass statt einer auf dumpfe Vorbehalte begründeten Ablehnung eine sach-
liche Anwendung des § 26 Abs. 1 Ziff. 3 des Deutschen Beamtengesetztes Platz greift.41 
Die Fakultät wird an Gönnenwein festhalten.

Die Gauleitung der NSDAP in Stuttgart wird eingeschaltet 

Die Stellungnahme Schmidhubers beruht auf einer Äußerung der NSDAP-Kreis-
leitung Rottweil.42 Wohl deshalb sucht Gönnenwein den Reichsstatthalter und  
württembergischen Gauleiter Wilhelm Murr in Stuttgart auf. Er nimmt von seiner per-
sönlichen Vorsprache den Eindruck mit, „dass die politische Beurteilung durch den Herrn 
Reichsstatthalter und Gauleiter wesentlich anders ausfallen wird, als die der unteren 
Parteistellen, und dass der Tatsache Rechnung getragen wird, dass ich 10,5 Jahre lang 
das Amt als Oberbürgermeister vorwurfs- und fehlerfrei geführt habe.“43 Dies teilt er 
am 7. März 1941 Dekan Eugen Ulmer mit. Gleichzeitig regt er an, ein Ersuchen an die 
Gauleitung Württemberg-Hohenzollern um eine politische Beurteilung seiner Person 
zu richten. Dekan Eugen Ulmer gibt die Anregung am 12. März 1941 an Schmidhuber 
weiter. Parallel zu den Bemühungen Gönnenweins bei der Gauleitung setzt er sich 
gelegentlich einer Erörterung im Reichswissenschaftsministerium44 dort für Gönnen-
wein ein. Er schreibt am 12. März 1941 an Schmidhuber:

„Bei meiner Rücksprache mit Herrn Ministerialrat Kasper im Reichswissenschaftsministe-
rium […] habe ich u.a. auch kurz den Fall Gönnenwein berührt. Ministerialrat Kasper meinte, 
dass, auch wenn gewisse Bedenken wegen der Zugehörigkeit zu einer Freimaurerloge 
bestünden, doch angesichts des großen Mangels an Nachwuchs gerade bei der Deutschen 
Rechtsgeschichte die Durchführung des Habilitationsverfahrens erwünscht sei, vollends, 
wenn vorläufig nur die Erwerbung des Dr. habil. in Frage käme.“

Dekan Eugen Ulmer verbindet diese Mitteilung mit der unausgesprochenen Hoffnung, 
dass eine Anfrage bei der –von der Haltung des Reichswissenschaftsministeriums 
unterrichteten – Gauleitung zu einer anderen Beurteilung führen werde.

Gönnenwein hofft Ende Juli 1941 noch, dass der Sachbearbeiter im Amt des Reichs-
statthalters und Gauleiters sich „unmittelbar mit dem Dozentenbundsführer ins 
Benehmen setzen“ und „dass die Angelegenheit bis zum Beginn des Winter-Seme-
sters bereinigt sein“ werde. Er will im Oktober bei der Fakultät von sich hören lassen, 
wenn nicht der „Herr Dozentenbundführer von sich aus der Fakultät seine neue Stel-
lungnahme kundgetan“ hat.45 Die Gauleitung Württemberg-Hohenzollern in Stuttgart 
setzt sich mit Schmidhuber auch in Verbindung. Sie teilt, so Gönnenwein,46 Schmid
huber mit, „die diesem von der Kreisleitung Rottweil abgegebene Beurteilung sei 
unrichtig; dazuhin sei zu einer politischen Beurteilung nur die Gauleitung zuständig; 
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sie werde eine richtige Beurteilung abgeben, […].“47 Das vom Gaupersonalamt dann 
erstellte weitere Gutachten, ist „nicht so negativ“ wie das der Kreisleitung Rottweil, 
aber eben immer noch ablehnend.48 Mehr ist indessen auch nicht zu erwarten. Ange-
sichts des Nachdrucks, mit dem die Gauleitung über die Parteikanzlei in München bei 
dem Reichsinnenministerium seit 1937 und letztmals noch 1944 Gönnenwein aus poli-
tischen Gründen als Oberbürgermeister ablösen will,49 ist es wenig wahrscheinlich, 
dass sie 1941 bereit ist, ihm zu bescheinigen, er biete „die Gewähr dafür […], dass er 
jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintritt.“ Schmidhuber teilt 
bereits am 11. August 1941 der Fakultät mit, „dass auch auf Grund der neuen Ermitt-
lungen über den Oberbürgermeister Dr. Gönnewein [sic] […] die Stellungnahme des 
Dozentenbunds nicht geändert werden kann.“ Gönnenwein interpretiert offensicht-
lich die Hinweise auf eine Unzuständigkeit der Kreisleitung Rottweil und die Unrich-
tigkeit deren Stellungnahme dahingehend, dass ein Gutachten der Gauleitung für ihn 
ausgesprochen günstig ausfallen werde. Günstig ist es nur insofern, als es von dem der 
Kreisleitung Rottweil abweicht und man es deshalb zum Anlass dafür nehmen kann, 
eine Stellungnahme des Reichsdozentenführers in München einzuholen. 

Letzte Hoffnung: Der Reichsdozentenführer

Dies geschieht auch. Gönnenwein konzentriert nun seine weiteren Bemühungen 
darauf, eine günstige Beurteilung des Reichsdozentenführers bei der Reichsleitung der 
NSDAP in München herbeizuführen. 

Schmidhuber legt die über Gönnenwein eingeholten Stellungnahmen dort vor, 
weil sie von Heidelberg aus eine einwandfreie Beurteilung nicht erlaubten.50 

Prodekan Krause nimmt hierauf in einem Schreiben vom 3. September 1941 Bezug51 
und legt die Vorstellungen der Fakultät dar. Er stellt dabei die wissenschaftlichen 
Fähigkeiten Gönnenweins in den Vordergrund:

„Herr Gönnenwein […] hat in wissenschaftlicher Fühlung mit dem verstorbenen Professor 
von Künßberg eine umfangreiche Arbeit über die Geschichte des Stapelrechts vorgelegt, die 
[…] eine wissenschaftliche Leistung darstellt, die für eine Dozentur ohne Zweifel die Grund-
lage geben würde. Das Interesse der Fakultät ist ein Doppeltes: Einmal ist tüchtiger Nach-
wuchs an Germanisten knapp, so dass Leute, die wirklich etwas leisten können, von der 
Fakultät auch herangezogen werden müssen. Zum anderen kommt Herr Gönnenwein als 
möglicher Nachfolger in der Leitung des Deutschen Rechtswörterbuches, die bisher Herr 
von Künßberg innehatte, in Frage. Es handelt sich zwar dabei um eine Planstelle der Preu-
ßischen Akademie der Wissenschaften, über die also die Fakultät nicht zu bestimmen hat. 
Die Eigenart der Wörterbucharbeit bringt es aber mit sich, dass deren Leiter eine Verbin-
dung zur Fakultät, sei es als Dozent, sei es als außerplanmäßiger Professor, haben muss. 
Seine Vorlesungstätigkeit ist dabei verhältnismäßig gering, das Schwergewicht der Tätig-
keit liegt ganz in der wissenschaftlichen Arbeit beim Wörterbuch. Gewissheit, dass Herr 
Gönnenwein im Falle der Erlangung der Dozentur die Wörterbuchstelle erhalten würde, 
besteht freilich nicht. Es muss also auch damit gerechnet werden, dass er später die nor-
male akademische Laufbahn anstreben wird. Kein Interesse hat die Fakultät dagegen an der 
Habilitierung eines Bewerbers, bei dem jetzt oder später Schwierigkeiten politischer Art ein 
Weiterkommen in der akademischen Laufbahn doch unmöglich machen würden.“

Prodekan Hermann Krause muss zwar so die goldene Brücke zerstören, die Dekan 
Eugen Ulmer im Reichswissenschaftsministerium für Gönnenwein zu bauen versucht 
hatte (vorläufig nur Erteilung des Dr. iur. habil.). Er rückt damit aber auch die Vorstel-
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lungen der Fakultät (und wohl auch Gönnenweins) über die zukünftigen Aufgaben 
Gönnenweins zurecht und betont, dass man Gönnenwein als „tüchtigen Nachwuchs“ 
in Heidelberg braucht. Dies schließt unausgesprochen auch die Hoffnung ein, poli-
tische Einwendungen würden nicht entgegenstehen.52

Gönnenwein spricht am 9. Dezember 1941 bei Prodekan Hermann Krause vor53 
und anschließend bei der Gauleitung. Dort sagt man ihm zu, wegen seiner politischen 
Beurteilung bei dem Reichsdozentenbundführer vorstellig zu werden. Am 27. Januar 
1942 erfährt Gönnenwein, dass dies auch geschehen sei, eine Antwort aber noch nicht 
vorliege. So berichtet er jedenfalls am 29. Januar 1942 Dekan Eugen Ulmer.

Ob Gönnenwein auch den Reichsdozentenbundführer in München aufsucht, kann 
aus den Quellen nicht ermittelt werden. Er bittet zwar am 29. Januar 1942 hierfür um 
ein Placet des Dekans und erhält es wenige Tage später. Dass er in München vorspricht, 
ist allerdings eher unwahrscheinlich. Denn schon kurz darauf, am 7. Februar 1942, ant-
wortet Reichsdozentenführer Hiltner auf das Schreiben von Hermann Krause vom 
3. September 1941:

„Die Erhebungen, die über den Oberbürgermeister Dr. iur. Otto Gönnewein [sic] angestellt 
werden mussten, waren nicht einfach. Sie haben sich daher in die Länge gezogen, so dass 
wir erst heute Stellung nehmen konnten.
Die politischen Beurteilungen über Gönnewein lauten sehr ungünstig. Feststeht, dass 1930 
G. mit den Stimmen der demokratischen Parteien, insbesondere der SPD54 zum Oberbür-
germeister von Schwenningen gewählt wurde. Weiter war er Mitglied der Loge und beklei-
dete dort sogar ein höheres Amt.55 Ein politischer Aktivist ist G. nie geworden. Unter diesen 
Umständen schließen wir uns dem Urteil des örtlichen Dozentenführers Pg. Schmidhuber 
an. Eine Befürwortung der Habilitation des Oberbürgermeisters G. kann von hier nicht 
erfolgen.“

Dekan Eugen Ulmer teilt Gönnenwein am 17. Februar 1942 mit, „dass auch die neu-
eren Schritte beim N.S.-Dozentenbund ohne Erfolg gewesen“ seien und schlägt vor, 
das Habilitationsverfahren weiter ruhen zu lassen. Gönnenwein kann daraufhin nur 
seine Argumentation aus § 26 Abs. 1 Nr. 3 des Deutschen Beamtengesetzes fortführen 
und präzisieren:

„Aus ihrem Schreiben vom 17. vor. Mts. muss ich entnehmen, dass auch der Herr Reichsdo-
zentenbundsführer die Frage nach der Voraussetzung des § 26 Abs. 1 Ziff. 3 des Deutschen 
Beamtengesetzes nicht vorbehaltlos zu bejahen vermochte. Als Inhaber eines Amtes, für 
dessen Führung die Bejahung der genannten Voraussetzung eine unerläßliche Bedingung 
ist, kann ich die gegen mich vorgebrachten, mir jedoch unbekannten Bedenken nicht aner-
kennen. Es ist bis jetzt von keiner Seite bestritten worden, dass ich das 1933 bei meiner 
Bestätigung im Amt des Oberbürgermeisters gesetzte Vertrauen, ich werde mich voll und 
ganz für den nationalsozialistischen Staat einsetzen, in 9 Jahren gerechtfertigt habe. Ihrem 
Vorschlag entsprechend bitte ich Sie daher, das Habilitationsverfahren weiterhin ruhen zu 
lassen.“56

Sicher muss Gönnenwein klarstellen, dass mit dieser Zustimmung zu einem Ruhen 
des Habilitationsverfahrens nicht das Eingeständnis einer politischen Unzuverlässig-
keit verbunden ist. Seine Zustimmung unter Aufrechterhaltung seines Standpunktes 
hat aber weitergehende Bedeutung. Er weiß, dass die NSDAP seit 1937 seine Ablösung 
als Oberbürgermeister betreibt. Nach dem Krieg beschreibt er am 21. August 1947 seine 
Lage so, dass er ab März 1938 jederzeit mit seiner Abberufung gerechnet habe.57 Schon 
aus diesem Grund darf er nicht in Kauf nehmen, dass die Fakultät sein Habilitations-
gesuch unter Hinweis auf § 26 Abs. 1 Nr. 3 des Deutschen Beamtengesetzes ablehnt, 
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also „weil er nicht die Gewähr dafür“ biete, „dass er jederzeit rückhaltlos für den nati-
onalsozialistischen Staat eintritt.“ Mit der Verneinung seiner politischen Zuverlässig-
keit würde, wie er befürchtet,58 auch die Grundlage für die Führung eines Amtes als 
Oberbürgermeister wegfallen. Die dann auch von der Fakultät bescheinigte politische 
Unzuverlässigkeit wäre für seine Gegner in der NSDAP ein Signal für seine Ablösung 
als Oberbürgermeister, für seine Anhänger Anlass zu resignieren. Dieselbe Wirkung 
würde er erzielen, wenn er sein Habilitationsgesuch zurücknähme und so seine poli-
tische Unzuverlässigkeit eingestehen würde. Es muss ihm deshalb das Angebot des 
Dekans Eugen Ulmer willkommen sein, das Verfahren weiter ruhen zu lassen, auch 
wenn dies nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten innerhalb der NSDAP bedeutet, 
dass Gönnenwein eine Habilitation erst nach einem zum damaligen Zeitpunkt nicht 
absehbaren Ende des nationalsozialistischen Regimes würde erreichen können. Mit 
dem Ruhen des Verfahrens erreicht er also, dass weder sein ihm Lebensunterhalt ver-
schaffendes Amt des auf Lebenszeit beamteten Oberbürgermeisters weiter gefährdet 
wird als es ohnehin schon ist, noch dass er sogleich als „gescheiterter Habilitand“ 
dasteht.59 Auch wenn er ersichtlich mit großem Nachdruck die Habilitation betreibt, 
ist ihm wohl doch der Verbleib in seinem Amt wichtiger. So wird er auch „in der Ver-
zweiflung“ davor, ohne Amt und Einkommen dazustehen, am 4. Dezember 1948 aus 
dem alleinigen Grund nochmals für das Amt des Oberbürgermeisters von Schwen-
ningen kandidieren, dass ihm im Falle einer Abwahl Übergangsgebührnisse zustehen 
würden.60 Zwar ist an diesem Tag seine Ernennung zum planmäßigen Extraordinarius 
für Deutsche Rechtsgeschichte mit den persönlichen Rechten eines Ordinarius an der 
Universität Heidelberg bereits beschlossen; aber es herrscht Einstellungssperre und 
der Präsident des Landesbezirks Baden, Dr. Heinrich Köhler, kann die Ernennungsur-
kunde erst am 10. Januar 1949 unterzeichnen.61

Weitere Bemühungen Gönnenweins und Hermann Krauses gehen in den
Wirren des zerfallenden NS-Staates unter

Für Gönnenwein heißt das allerdings noch nicht, dass er gänzlich untätig bleibt und 
nur noch auf das Ende des NS-Regimes wartet. Wie er am 4. April 1944 im Zusam-
menhang mit dem stockenden Habilitationsverfahren schreibt, hat er sich „die quietis-
tische Dialektik [seines] großen Landsmannes Hegel noch nie zu eigen gemacht und 
[vertraut] auf die ‚Selbstbewegung‘ nicht besonders.“62 Für die Zeit bis Herbst 1942 
finden sich indessen keine Hinweise dafür, dass er etwas unternimmt. Zu dieser Zeit� 
lernt er in Konstanz den Historiker und letzten gewählten Rektor der Universität Hei-
delberg, Willy Andreas kennen.63 Diesem erzählt er die Geschichte seiner „infolge des 
Einspruchs des NS-Dozentenführers seit Jahren verhinderten und verschleppten Habi-
litation […].“ Andreas ermutigt ihn, „die Sache nicht ruhen zu lassen, sondern in jeder 
Form gegen das [ihm] zugefügte akademische Unrecht zu protestieren und [seine] 
Ansprüche, auch wenn im Augenblick kein Erfolg erzielt werde, im Hinblick auf den 
von ihm als sicher vorausgesagten Zusammenbruch des Hitler-Regimes aufrechtzuer-
halten. [...].“64 Gönnenwein unterrichtet Willy Andreas in der Folgezeit brieflich über 
die weitere Entwicklung. Am 20. Februar 1944 teilt er ihm mit, dass „viel hin und her 
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gegangen [sei] seither, ohne dass das gewünschte Ergebnis gezeitigt worden wäre.“65 
München bleibe bei der Ablehnung, verschiebe allerdings die gegen ihn sprechen sol-
lenden Argumente.66 Er werde nun dringend in München um Gehör bitten, habe aber 
vorher nochmals Herrn Prof. Dr. Schmidhuber um eine Unterredung gebeten, die hof-
fentlich schon im Lauf der nächsten 14 Tage stattfinden werde. 

Um die Monatswende März auf April 1944 kann Gönnenwein Schmidhuber in Hei-
delberg sprechen.67 Er empfindet Schmidhuber persönlich als liebenswürdig und hilfs-
bereit, bekommt aber von ihm „doch nur das von München herkommende große ‚Nein‘ 
zu hören; die ‚Hintergründe‘ kenne er [Schmidhuber] nicht.“ Schmidhuber mahnt Gön-
nenwein, „doch ja recht behutsam vorzugehen und nicht allzu ungeduldig zu drängen 
[…], die Sache werde sich eines schönen Tages ‚von selbst lösen‘.“ Dies heißt indessen 
für Gönnenwein auch, dass er von Schmidhuber keine Förderung erfahren wird. Es 
bestehen überdies hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass Schmidhuber nicht ganz 
aufrichtig ist. Er zieht sich auf ein Nein aus München zurück. Er gibt vor, dessen Hin-
tergründe nicht zu kennen und fürchtet, dass das Nein im Falle eines Gönnenwein zu 
erteilenden Lehrauftrages68 bekräftigt wird. Seine eigene Haltung verschweigt er. Und 
diese ist weiterhin ablehnend. Jedenfalls schreibt Hermann Krause dies so an Wolf-
gang Siebert am 20. November 194469 und man darf annehmen, dass Hermann Krause 
Wolfgang Siebert über den aktuellen Stand berichtet. Auch die Hintergründe des 
Neins aus München dürften Schmidhuber bekannt sein. Als der Reichsdozentenführer 
Hiltner an Hermann Krause im Februar 1942 seine ablehnende Haltung mitteilt, ver-
merkt Hermann Krause am Rand: „Auskunft Schmidhuber: 3. Grad“. Dies deutet darauf 
hin, dass Hermann Krause mit Schmidhuber die von Hiltner angeführten Gründe – 
u.a. Gönnenweins frühere Logenmitgliedschaft – erörtert. Schmidhuber kennt diese 
also, wie er auch die Beurteilungen aus Rottweil und aus Stuttgart kennt. Überdies 
liegt die Annahme nicht fern, dass Schmidhuber unmittelbar durch den Reichsdozen-
tenführer von dessen Meinungsbildung unterrichtet wird; denn auch er hat um sie 
gebeten. Er verschweigt sie Gönnenwein gegenüber aber. Wenn er sich auf die Haltung 
des Reichsdozentenführers, deren Gründe er nicht kennen will, zurückzieht und Gön-
nenwein auf die Zeit nach der Beendigung der Naziherrschaft vertröstet, bedeutet dies 
auch noch kein vorsichtiges Einlenken. Es würde dann nämlich auf seine Zustimmung 
nicht mehr ankommen. Er versucht also wohl nur, jetzt eine eigene Festlegung zu ver-
meiden, die man ihm später vorhalten könnte. Gönnenwein konnte und kann nach 
allem von Schmidhuber keine Zustimmung erwarten. 

Immerhin erfährt Gönnenwein von Schmidhuber auch, dass die Fakultät an ihm 
festhält: „Bei der Unterredung mit Herrn Schm. erfuhr ich erneut, wie warm sich 
die Fakultät auch neuerdings wieder für mich eingesetzt habe. Dort fehlt es also an 
nichts!“ 

Im Mai 1944 schreibt Gönnenwein an die Reichsdozentenführung und legt – wenn 
nicht bereits mit diesem Brief, dann später – zwei Gutachten vor, die ihm ein Ministe-
rialrat Dr. Göbel aus dem Württembergischen Innenministerium und ein Hauptmann 
Hermann ausgestellt haben. Er erhält auch aus München Antwort. Darüber berichtet 
er Willy Andreas am 22. August 1944:
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„Meiner leidigen Habilitationssache, in der Sie mich so gütig beraten und ermuntert haben, 
kommt natürlich in der gegenwärtigen Phase des Krieges keine Aktualität zu. Immerhin 
hatte ich im Mai trotz der Ermahnung des Herrn Schmidhuber, ja behutsam vorzugehen u. 
nicht „zu sehr“ zu „drängen“, höflich nach München geschrieben u. gebeten, nach 4 Jahren 
meine Sache zu entscheiden. Es kam auch [ein unleserliches Wort] eine liebenswürdige 
Antwort u. man ging auf meine Bitte, nun doch zu sagen, was gegen mich vorliege, auch 
ein. Inzwischen erfolgte die Zerstörung Münchens, u. der Faden ist wieder gerissen. Aber ich 
hatte den Eindruck, dass man einlenken möchte.“

Die Vermutung Gönnenweins, dass die Reichsdozentenführung einlenken möchte, hat 
nach dem weiteren Verlauf der Dinge diesmal möglicherweise eine sachliche Berech-
tigung. Falsch ist die Einschätzung Gönnenweins, dass „infolge der Zerstörung Mün-
chens der Faden gerissen“ sei. Denn die Reichsdozentenführung befasst sich weiter 
mit der Causa Gönnenwein, mit großer Wahrscheinlichkeit auf Grund der Bemü-
hungen Gönnenweins. Sie bittet den Berliner Professor Wolfgang Siebert70 um eine 
Äußerung und schickt ihm die Gutachten Dr. Göbel und Hermann, die Siebert als „ganz 
günstig“ lautend beschreibt. 

Die Gutachten selbst sind nicht mehr zu ermitteln. Dr. Göbel kennt Gönnenwein, 
weil er mit ihm längere Zeit zusammen bei dem Oberamt Heilbronn beschäftigt war 
und sodann als Kommunalreferent im württembergischen Innenministerium mit Gön-
nenwein in engem Kontakt steht. Er wird am 26. August 1947 Gönnenwein beschei-
nigen, dass die NSDAP Gönnenwein einige Zeit vor dem Krieg als völlig untragbar 
bezeichnet habe.71� Die 1944 verfasste Bescheinigung dürfte sich deshalb in erster Linie 
mit der Tätigkeit als Oberbürgermeister befassen und die Argumentation Gönnen-
weins unterstützen, dass angesichts seiner tadellosen Amtsführung seine politische 
Zuverlässigkeit nicht verneint werden könne. Wer der Hauptmann Hermann ist, war 
nicht zu ermitteln. Möglicherweise handelt es sich bei ihm um Hans Hermann, der 
bis April 1934 Schwenninger Stadtrat und stellvertretender Stadtvorstand, also Stell-
vertreter Gönnenweins und zu dieser Zeit Ortsgruppenleiter in Schwenningen und 
sodann stellvertretender Kreisleiter der NSDAP in Rottweil ist. Er stellt sich mehrfach, 
wenn auch mit Bedenken, vor Gönnenwein als einen fleißigen, pflichtgetreuen und 
zuverlässigen Beamten.72 Anfang 1934 verlässt Hans Hermann Schwenningen, um eine 
Stelle als (Schul-Rektor) in Ulm anzutreten.73 Außer der Namensgleichheit und der ver-
mutbaren Bereitschaft Hans Hermanns, weiter für Gönnenwein einzutreten, fehlen 
allerdings Anhaltspunkte dafür, dass er auch der Hauptmann Hermann ist.

Wolfgang Siebert wendet sich am 24. Oktober 1944 an Hermann Krause.74 Von 
München sei ihm mitgeteilt worden, „dass die Heidelberger Universität die Habili-
tation bisher abgelehnt hat.“ „Natürlich liegt mir nun sehr viel daran, Eure Stellung-
nahme im Einzelnen zu erfahren, denn Ihr kennt Herrn Dr. Gönnenwein.“

Hermann Krause antwortet am 9. November 1944 ausführlich. Er erwähnt ohne 
abfälligen Beiton die Wahl Gönnenweins im Jahre 1930 und dass er im Juli 1933 von 
der nationalsozialistischen Regierung in seinem Amt als Oberbürgermeister bestätigt 
worden sei. Zu seiner wissenschaftlichen Reputation bemerkt Hermann Krause, dass 
Gönnenwein bei Fehr gearbeitet habe, mit Freiherrn von Künßberg bekannt gewesen 
sei, der ihn auch wissenschaftlich beraten habe. Er zitiert ausführlich aus den Gut-
achten v. Künßbergs und Brinkmanns, deren Inhalt er aus eigener Kenntnis nur bestä-
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tigen könne. Die Fakultät habe „sich dementsprechend auf den Standpunkt gestellt, 
dass die wissenschaftliche Qualifikation vollauf vorhanden sei.“ Den Widerstand 
der Parteiinstanzen und den bisherigen Gang der Dinge gibt er vollständig wieder. 
Der Dozentenbund habe sich gegen eine Habilitation ausgesprochen, „weil Gönnen-
wein links eingestellt und früherer Logenbruder sei.“ Seines Wissens sei Gönnenwein 
„Logenbruder 3. Grades [gewesen], während die höheren Ämter wohl erst mit dem 
4. Grad einsetzen.“ Die Stellungnahme Hiltners zitiert er wörtlich. Von der Haltung des 
Dozentenbundes setzt er sich aber doch behutsam ab, indem er sie als „von anderer 
Seite [erwachsene] Hemmungen“ bezeichnet und indem er mit der Erklärung schließt:

„Die Fakultät ist an sich nach wie vor bereit, die Habilitation durchzuführen, auch obgleich 
G. inzwischen 48 Jahre erreicht hat. Denn der wissenschaftlich qualifizierte Nachwuchs für 
deutsche Rechtsgeschichte ist bekanntlich außerordentlich knapp. G. hat nicht nur durch 
sein Buch, sondern auch durch die Tatsache, dass er es während seiner Amtszeit als Ober-
bürgermeister zu schreiben die Energie aufbrachte, gezeigt, dass wissenschaftlicher Ernst 
und wissenschaftliche Energie in ihm stecken. Die Stellungnahme des Dozentenbundes hat 
uns aber bisher gehindert.“

Wolfgang Siebert fragt am 14. November 1944 nach, wie sich der Heidelberger 
Dozentenführer jetzt zu der Angelegenheit stelle. Hermann Krause antwortet am 
20. November 1944:

„In der Sache Gönnenwein erklärt der hiesige Dozentenbundsführer Professor Schmid-
huber, nach wie vor, sich gegen eine Habilitation. Er bezieht sich dabei auf die politischen 
Gutachten und auf einen nicht günstigen persönlichen Eindruck, den er bei einem Besuch 
von Herrn Gönnenwein bekommen habe. Mein eigener Eindruck war kein schlechter; doch 
sind Charakterbeurteilungen aufgrund einer flüchtigen Unterhaltung natürlich immer eine 
zweifelhafte Angelegenheit.“

Mit diesem Schreiben bekundet Hermann Krause erneut, dass die Fakultät wie schon 
in der von Dekan Eugen Ulmer so auch in seiner Person an Gönnenwein festhält. Man 
trennt objektiv zwischen den wissenschaftlichen Qualitäten Gönnenweins, derent-
wegen man ihn unbedingt für die Fakultät gewinnen will, und seiner politischen Beur-
teilung durch Parteistellen. Auf diese versucht man nur am Rande Einfluss zu nehmen 
(Hinweis Krauses auf eine Bestätigung Gönnenweins durch die nationalsozialistische 
Regierung). Ihre Bedeutung spielt man herunter: es gehe ja zunächst nur um die Ver-
leihung der Würde eines Dr. iur. habil. (Ulmer); es gehe ja nur um die Leitung des Deut-
schen Rechtswörterbuches (Krause). Es ist aber nicht zu übersehen, dass besonders 
Dekan Hermann Krause unausgesprochen bereit ist, politische Bedenken hintanzu-
stellen, zumindest bedauert, dass diese seitens des Dozentenbundes geäußert werden 
und sich die Fakultät durch Parteistellen dabei behindert sieht, in der Person Gönnen-
weins tüchtigen Nachwuchs zu gewinnen. Dies entspricht auch dem Bild, welches die 
neuere Forschung von Hermann Krause zeichnet. Zwar wird er „nach Beendigung des 
Krieges unter Hinweis auf seine Funktionen während der NS-Zeit mit Bescheid vom 
8. Januar 1946 auf Befehl der amerikanischen Militärregierung aus dem Professorenamt 
entlassen.“ 75 In einem auch von Gustav Radbruch unterstützten Gutachten vom 
18. Februar 1946 bescheinigen ihm indessen Walter Jellinek, Eduard Wahl und Friedrich 
Weber, „seine Amtsführung und Personalpolitik [seien] streng sachlich [gewesen und 
hätten] vielfach in offenem Gegensatz zu den Bestrebungen der Partei [gestanden].“76 
In dem gegen Hermann Krause eingeleiteten Spruchkammerverfahren hält man fest, 
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dass er in seiner Eigenschaft als Dekan bei der Besetzung von Lehrstühlen sich aus-
schließlich von fachlichen Gesichtspunkten habe leiten lassen.77 Gönnenwein schätzt 
Hermann Krauses Haltung zum Nationalsozialismus später anders ein, tut ihm damit 
mindestens teilweise Unrecht. Er verfolgt nach dem Krieg aufmerksam die Bemü-
hungen Hermann Krauses um eine Wiedereinstellung oder sonstige Verwendung78 
und berichtet Willy Andreas darüber: 

„[…] In Heidelberg hat nun Krause seine ‚Ansprüche‘ auf volle Reaktivierung gestellt. Die 
Fakultätsmitglieder nehmen eine sehr unterschiedliche Stellung zu diesem Verlangen ein. 
Mir zeigt auch diese Sache, wo wir schon wieder stehen. […]79

[…] Den Heidelberger Niedergang sieht man ja sicher von außen noch besser, als wenn man 
drinnen steht. Meine Fakultät will nun sogar Krause, einen der strammsten Stillsteher und 
SA-Mann wieder gewinnen, anstatt froh zu sein, dass er einen Ruf nach Kiel80 hat. […]“81

Es ist hier nicht der Ort für eine abschließende Würdigung der Amtsführung Hermann 
Krauses. Man kann auch dahingestellt sein lassen, ob Gönnenwein ihn zu Recht als 
„strammsten Stillsteher und SA-Mann“ bezeichnet. Vermutlich hat er aber schlicht 
nicht gewusst, dass er für seine Habilitation auf ihn zählen konnte. Hätte er es gewusst, 
hätte er es Willy Andreas gegenüber sicher nicht unerwähnt gelassen.

Mit dem Schreiben Krauses an Wolfgang Siebert vom 20. November 1944 reißt der 
Faden endgültig. Vermutlich unterbleibt in den Wirren der letzten Kriegsphase eine 
weitere Stellungnahme Sieberts. 

Dass die Reichsdozentenführung zuletzt noch Wolfgang Siebert eingeschaltet hat, 
weiss Gönnenwein vermutlich nicht. Im Bewusstsein der Abhängigkeit von einem 
diktatorischen System und damit der Willkür Dritter ausgesetzt, wird Gönnenwein 
zuletzt wohl doch allein noch die Hoffnung auf einen Zusammenbruch der Hitlerdik-
tatur setzen, der mit einer absehbaren Niederlage des Deutschen Reichs verbunden 
sein würde. Ein Neubeginn würde auch eine unvoreingenommene Würdigung Gön-
nenweins als Forscher und Lehrer und folgerichtig seine Habilitation mit sich bringen.

Wissenschaftliche Arbeiten nach dem vorläufigen Scheitern der Habilitation

Gönnenwein lässt sich durch die Ablehnung seiner Habilitation durch die National-
sozialisten nicht soweit entmutigen, dass er auch seine wissenschaftliche Arbeit ein-
stellt. Vielmehr setzt er seine rechtshistorischen Forschungen fort. Frucht dieser For-
schungen sind seine Arbeiten: „Die Anfänge des kommunalen Baurechts“82, „Die 
Rechtsgeschichte des Bodensees bis zum Dreißigjährigen Kriege“83 und der im Juni 
1942 im Alemannischen Institut in Freiburg gehaltene Vortrag „Marktrecht und Städte-
wesen im alemannischen Gebiet“.84 Die Arbeiten und der Vortrag erscheinen zwar erst 
nach dem Krieg im Druck. Die Arbeit „Die Anfänge des kommunalen Baurechts“ kur-
siert aber im Frühjahr 1944 in einer nicht veröffentlichten Festgabe für Hans Fehr, die 
Arbeit „Die Rechtsgeschichte des Bodensees bis zum Dreißigjährigen Kriege“ wird im 
Oktober 1944 in eine nicht veröffentlichte Festgabe für Willy Andreas „Staat und Geist 
im neuen Europa“ aufgenommen. 
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Aufnahme des Habilitationsverfahrens durch Dekan Gustav Radbruch. 
Probevortrag. Erteilung der venia legendi im Anschluss an die Aussprache
über den Probevortrag

Am 6. Juli 1945 und, unsicher ob dieser Brief die Fakultät erreicht, erneut am 9. Juli 
1945, bittet Gönnenwein in einem an den neuen Dekan Gustav Radbruch gerichteten 
Schreiben, „das seit 5 Jahren infolge eines politischen Einspruchs ruhende Habilitati-
onsverfahren so bald als möglich wieder aufzunehmen.“ Er führt aus, 

„[…] dass nur politische Gründe den Dozentenführer, also eine Dienststelle der NSDAP, ver-
anlasst haben, gegen meine von der Fakultät grundsätzlich im Juli 1940 beschlossene Habi-
litation Einspruch zu erheben. Man war entschlossen, einen früheren Demokraten und Frei-
maurer niemals zum akademischen Lehramte zuzulassen.
Angesichts meiner Absicht, bei erster sich bietender Gelegenheit weitere wissenschaft-
liche Arbeiten zu veröffentlichen, ist es mir wichtig, vom Odium eines gescheiterten Habili-
tanden nach 5 Jahren endlich befreit zu werden. Davon abgesehen würde ich aber bei sich 
bietender Gelegenheit mich sehr gerne dem akademischen Lehramte zuwenden.
Die Fächer, auf die sich die Habilitation nach meinem Wunsche erstrecken  sollte, sind: 
Deutsche Rechtsgeschichte, Staats- Verwaltungs- und Völkerrecht.
Auskunft über mich können in Heidelberg erteilen:
1) Herr Geh. Justizrat Professor Dr. Anschütz,
2) Herr Prof. Dr. Willy Andreas.“85

Sein Gesuch ergänzt Gönnenwein am 17. Oktober 1945 durch Vorlage der Manuskripte 
seiner oben bereits genannten Arbeiten: „Marktrecht und Städtewesen im aleman-
nischen Gebiet“, „Die Anfänge des kommunalen Baurechts in Süddeutschland“, „Aus 
der Rechtsgeschichte des Bodensees bis zum Dreißigjährigen Kriege“.

Am 22. Oktober 1945 legt er den von der amerikanischen Militärregierung vorge-
schriebenen Fragebogen und die Erklärung vor, dass er im Falle des Gelingens der Habi-
litation entschlossen sei, von der venia legendi alsbald Gebrauch zu machen.86

Dekan Gustav Radbruch muss Gönnenwein zunächst damit vertrösten, dass sich 
die Fakultät noch nicht konstituiert habe,87 um ihm dann88 mitzuteilen, dass die 
Fakultät am 3.Dezember 1945 beschlossen habe, das Habilitationsverfahren mit dem 
Probevortrag und dem Kolloquium fortzusetzen. Wunschgemäß schlägt Gönnenwein 
drei Themen für seinen Probevortrag vor:
•	 	 Germanistische und romanistische Rechtsvorstellungen bei der Entstehung der 

deutschen Stadtgemeinde
•	 	 Die Anfänge eines justizstaatlichen Verwaltungsrechts im Spätmittelalter
•	 	 Das Eindringen des römischen Rechts und der Bauernkrieg
Die Fakultät entscheidet sich für das erste Thema.89 Den auf 26. Januar 1946 ange-
setzten Termin muss Gönnenwein absagen, da er sich am 21. Januar 194690 in eine bis 
18. März 1946 andauernde Krankenhausbehandlung begeben muss. Bis zur Wieder-
aufnahme seiner Dienstgeschäfte in Schwenningen am 29. April 1946 schließt sich 
daran ein Aufenthalt im Sanatorium Dr. Heisler in Königsfeld im Schwarzwald an.91 
Nachdem Gönnenwein zwischenzeitlich den 5. April 1946 vorgeschlagen, dann wieder 
in Frage gestellt hat, setzt Dekan Gustav Radbruch den Termin für Probevortrag und 
Aussprache auf den 18. Mai 1946 fest. Gönnenwein kann an diesem Tag seinen Probe-
vortrag halten und sich der Aussprache unterziehen. In derselben Sitzung beschließt 
die Fakultät, Gönnenwein die venia legendi für die außergewöhnliche Fächerkombi-
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nation „Deutsche Rechtsgeschichte und öffentliches Recht“ zu erteilen. Die amerika-
nische Militärregierung teilt am 5. Juni 1946 dem Rektor K.H. Bauer mit, dass keine Ein-
wände gegen seine Beschäftigung bestehen. 

Obwohl die Fakultät die sofortige Aufnahme der Lehrtätigkeit Gönnenweins wün-
schen würde – Dekan Gustav Radbruch hatte Gönnenwein schon vor der Erteilung der 
venia legendi um die Übernahme der Vorlesung „Deutsche Rechtsgeschichte gebeten“ 
– wird sich diese bis Dezember 1948 hinziehen.92

Der Schwenninger Oberbürgermeister kann nicht zu Vorlesungen nach 
Heidelberg reisen

Am 20. April 1945 besetzen französische Truppen die Stadt Schwenningen. Gönnen-
wein kann durch bestimmtes Auftreten als der zivile Stadtvorstand und durch beson-
nenes, aber auch mutiges Verhalten eine Zerstörung der Stadt verhindern. Erleichtert 
wird ihm dies dadurch, dass er französisch spricht. Er kann den französischen Offizieren 
versichern, dass die ihm unterstehende Zivilbevölkerung keinen Widerstand leisten 
werde. Zur Bestätigung dessen ist er bereit, sich in einem offenen Jeep kreuz und quer 
durch die Stadt fahren zu lassen. Als er am frühen Morgen um 2.30 Uhr in seine Woh-
nung entlassen wird, erhält er eine weiße Armbinde mit dem Stempel der Division. 
Während die alliierten Truppen vielfach bei ihrem Einmarsch amtierende Bürgermei-
ster ab- und als Gegner des Nationalsozialismus unverdächtige Personen einsetzen, 
belassen die Franzosen Gönnenwein im Amt. Mit Anordnung Nr. 53 vom 5. August 1946 
bestimmt das französische Oberkommando in Deutschland auch für Württemberg-
Hohenzollern, dass am 15. September 1946 Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 
stattfinden sollen. Gönnenwein kandidiert erneut zum Oberbürgermeister und erhält 
7889 der abgegebenen 11674 gültigen Stimmen bei 13640 Wahlberechtigten.93

Sein Amt wird ihn jedoch längere Zeit davon abhalten, in Heidelberg Vorlesungen 
zu halten. Die Fakultät ist dringend auf Gönnenwein angewiesen. Denn ihr gehört 
zu diesem Zeitpunkt niemand an, der das Fach Deutsche Rechtsgeschichte vertreten 
könnte. Der Rechtshistoriker Hermann Krause wird, wie bereits erwähnt, von der ame-
rikanischen Militärregierung als untragbar bezeichnet und am 8. Januar 1946 auf ihren 
Befehl aus dem Professorenamt entlassen. Dekan Gustav Radbruch hat deshalb schon 
am 17. Dezember 1945 Gönnenwein vorab gebeten, mit dem Beginn der Vorlesungen 
des Wintersemesters 1945/1946 am 8. Januar 1946 die Vorlesung „Deutsche Rechts-
geschichte“ zu übernehmen. Die Stundenzahl könne gegenüber der üblichen verkürzt 
werden auf drei, notfalls zwei. Die zwei Stunden könnten auch auf Samstag verlegt 
werden. 

Das Schreiben Gustav Radbruchs erreicht Gönnenwein durch Vermittlung der Uni-
versität Tübingen am 24. Dezember 1945. Er antwortet am 27. Dezember 1945, dass er 
„auch unter Opfern an Zeit und Mühe […] gerne bereit [sei], die Vorlesung zu halten.“ 
Aber es bedürfe „einer gründlichen Untersuchung der verkehrstechnischen Möglich-
keiten, diese Aufgabe von hier aus [Schwenningen] zu bewältigen.“ Er kommt zu dem 
Ergebnis, dass er freitags um 13.30 Uhr mit der Eisenbahn abfahren, in Karlsruhe über-
nachten müsste, am Samstagabend die Rückfahrt antreten und am Sonntag um 17 Uhr 
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wieder zuhause sein könnte. Er verwirft die Möglichkeit einer Eisenbahnreise aber 
nicht deshalb, weil er 51 Stunden abwesend sein müsste, sondern wegen drohender 
Verspätungen und Zurückweisung von Reisenden wegen Überfüllung der Züge. Dies 
führe zu Ausfällen, die Gönnenwein bei der Zusammendrängung der Vorlesung auf 
zwei Stunden und der Kürze des Semesters nicht für vertretbar hält. Auch eine Fahrt 
mit dem Kraftwagen verwirft Gönnenwein wegen der winterlichen Witterungsver-
hältnisse, wegen Benzinmangels und wegen der Unzuverlässigkeit eines Kraftwa-
gens mit Holzvergaser.94 Auch in den folgenden Semestern müssen Reisen nach Hei-
delberg ebenfalls wegen widriger Verkehrsverhältnisse unterbleiben.95 Gönnenwein 
erwägt zwar mehrmals in Heidelberg Wohnung zu nehmen. Dies scheitert indessen 
nicht nur an der in Heidelberg herrschenden Wohnungsnot und der deshalb „kaum zu 
erlangenden Zuzugserlaubnis“.96 Hauptgrund dürfte sein, dass Gönnenwein in Heidel-
berg als Privatdozent nicht seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Mit einem Ruhe-
gehalt oder Übergangsbezügen als Oberbürgermeister kann er nur rechnen, wenn er 
am 15. September 1946 wieder kandidiert und nicht gewählt wird. Er wird indessen 
gewählt und bleibt so an Schwenningen gebunden.

Lehrbeauftragter an der Universität Freiburg im Breisgau97

Vom Wintersemester 1946/47 bis zum Sommersemester 1948 hält Gönnenwein an 
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau als Lehrbeauftragter Vorlesungen 
über rechtsgeschichtliche Themen und Gemeindeverfassungsrecht. Den Lehrauftrag 
verschaffen ihm die dortigen Rechtshistoriker Franz Beyerle und Karl Siegfried Bader. 
Die durch zivil-, handels-, straf- und strafprozessrechtliche Vorlesungen, K.S. Bader auch 
durch sein Amt als Generalstaatsanwalt am damals noch selbständigen Oberlandes-
gericht Freiburg im Breisgau bereits erheblich belasteten Gelehrten können Gönnen-
wein dafür gewinnen, dass er ihre rechtsgeschichtliche Lehrveranstaltung übernimmt. 
Gönnenwein ist Franz Beyerle von Hans Fehr bekannt gemacht worden. Er dürfte ihn 
auch, ebenso wie K.S. Bader, bei seinem eigenen Vortrag und bei anderen wissenschaft-
lichen Veranstaltungen des Alemannischen Instituts getroffen haben. Mit K.S. Bader ist 
er in „Gesinnungsgemeinschaft im Haß gegen Hitler“ und ihm „sehr freundschaftlich 
zugetan“98 gewesen.99 In ihrem Antrag auf Erteilung eines Lehrauftrages bezeichnen 
beide Gönnenwein als „durch sein umfassendes Werk über das Stapelrecht (Verlag 
Böhlau, Weimar) rechtshistorisch ausgezeichnet ausgewiesen.“

Ausblick100

Seine erste Vorlesung „Deutsche Rechtsgeschichte“ hält Gönnenwein am 8. Dezember 
1948 in der Neuen Universität. Am 5. April 1949 übersiedelt er mit seiner Ehefrau Rosa, 
genannt Rosel, geb. Rees nach Heidelberg und zieht in das Haus Bergstraße 50 ein. 
Am 14. Januar 1949 wird er zum Planmäßigen außerordentlichen Professor für Deut-
sche Rechtsgeschichte mit der Amtsbezeichnung und den akademischen Rechten 
eines Ordinarius ernannt. Gleichzeitig wird ihm von der Juristischen Fakultät die wis-
senschaftliche Leitung des Deutschen Rechtswörterbuchs übertragen. Am 1954 wird 
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Gönnenwein in die Heidelberger Akademie der Wissenschaften aufgenommen.101 Am 
27. Juni 1955 erfolgt seine Ernennung zum ordentlichen Professor. 

1950 wird Gönnenwein, seit 1946 Mitglied der DVP, später FDP/DVP, als Abgeord-
neter für Heidelberg in den Landtag von Württemberg-Baden, 1952 in die Verfassungge-
bende Landesversammlung von Baden gewählt. Dort wird er stellvertretender, ab 1953 
Vorsitzender der Fraktion der FDP/DVP. Als überzeugter Anhänger eines starken Süd-
weststaates erwirbt er große Verdienste bei der Schaffung der Verfassung von Baden-
Württemberg und um die innere Festigung des neuen Bundeslandes. Dem Landtag 
von Baden-Württemberg gehört er bis zu seinem Tod am 9. Januar 1963 an. Beson-
dere Aufmerksamkeit widmet Gönnenwein der Beratung der jährlichen Staatshaus-
haltsgesetze. Er ist Mitglied und mehrfach Berichterstatter des Finanzausschusses. 
Eingehende Beachtung schenkt er dem Haushaltsplan der Kultusverwaltung, weil mit 
diesem auch über die finanzielle Ausstattung der Universitäten entschieden wird.102

Als Wissenschaftler befasst sich Gönnenwein intensiv mit dem Gemeinderecht.103 
Als Abgeordneter kann er die gemeinderechtlichen Artikel der Landeserfassung, die 
Gemeinde- und die Kreisordnung in Richtung einer starken kommunalen Selbstver-
waltung beeinflussen. Er scheitert indessen, aber nur weil er seiner Zeit voraus ist, mit 
seinem „Gönnenwein-Plan“, in dem er die Einteilung des Landes in drei, die Grenzen 
der alten Länder Baden und Württemberg übergreifende Regierungsbezirke vorsieht. 
Den Plan veröffentlicht er unter dem Schlagwort „Drei Regierungsbezirke sind billiger“ 
in der Stuttgarter Zeitung vom 22. September 1955. Er verfolgt mit ihm aber auch die 
innere Festigung des neuen Bundeslandes. Die Volksabstimmung vom 7. Juni 1970, in 
der die Bevölkerung überzeugend ein gemeinsames baden-württembergisches Staats-
bewußtsein beweist, erlebt er nicht mehr mit. Seine lebhafte Zustimmung hätte sicher 
auch die ab 1973 beginnende Neueinteilung der Landkreise gefunden, in deren Folge 

auch die Grenzen der Regierungsbezirke nicht Halt 
machen vor den Grenzen der alten Länder Baden 
und Württemberg. Die dabei auch verfolgten 
Grundsätze der Einheit ( in neuerer Wortwahl Ein-
häusigkeit) und der Einräumigkeit der Verwaltung 
hat Gönnenwein immer wieder betont.

Am 9. Januar 1963 stirbt Gönnenwein uner-
wartet im Alter von 66 Jahren in Heidelberg. Er ist 
auf dem Heidelberger Bergfriedhof begraben. Gön-
nenweins Ehefrau Rosel wird 1953 auf dem Wahl-
vorschlag der FDP in den Heidelberger Stadtrat 
gewählt und gehört ihm bis 1964 an. Im Frühjahr 
1952 wird ihr der Vorsitz des Heidelberger Haus-
frauen-Verbands übertragen, den sie bis 1965 
wahrnimmt. Nach Aufgabe auch dieses Ehren-
amtes übersiedelt sie in ihre Geburtsstadt Freiburg 
im Breisgau, wo sie am 8. Juli 1979 im Alter von 79 
Jahren stirbt. 

Prof. Dr. phil. Dr. iur. Otto Gönnen-
wein, 1952 (Universitätsarchiv Hei-
delberg)
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